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Augsburg, 24.1.2024 
Nr. 4 

INHALT 

• Bekanntmachung über die Durchführung einer Bundeswehrübung im Bereich des 

Landkreises Augsburg 

• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 

• 33. Sitzung des Bauausschusses 

• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 

• Vollzug des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) sowie der 

Gemeindeordnung (GO); Öffentlich-rechtlicher Schulvertrag zur Beschulung der 

Grundschüler des Marktes Diedorf und Organisation der Schülerbeförderung der 

Grundschulen in Diedorf (mit Anhausen), Gessertshausen und Kutzenhausen 

• Vollzug des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 

Zweckvereinbarung zur Übertragung von Verwaltungsaufgaben zwischen dem Markt 

Diedorf und dem Schulverband Diedorf 

• Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Westendorf; Landkreis 

Augsburg, für das Haushaltsjahr 2024 

• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 
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Bekanntmachung über die 

Durchführung einer 

Bundeswehrübung im Bereich 

des Landkreises Augsburg 

 

Vom 12.02.2024 bis zum 21.02.2024 

findet in Teilen des südlichen 

Landkreises die 

Bundeswehrgefechtsübung „GOLDEN 

BADGER“ statt. 

 

Betroffen sind die Gebiete im Bereich 

Wehringen, Schwabmünchen, der 

Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen, 

der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, 

der Verwaltungsgemeinschaft Stauden 

und der Verwaltungsgemeinschaft 

Langerringen. Ein Teil der Übung kann 

während den Nachtstunden erfolgen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich 

von den Einrichtungen der übenden 

Truppen fernzuhalten. Auf die Gefahren, 

die von liegengebliebenen militärischen 

Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) 

ausgehen, wird hingewiesen. Sollten 

derartige Gegenstände aufgefunden 

werden, ist die Polizei zu verständigen. 

 

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb 

eines Monats nach Beendigung der 

Übung bei der zuständigen Gemeinde 

anzumelden, sofern die Schäden nicht 

bereits durch den Flurschadenoffizier 

abgegolten oder von Schadentrupps der 

Streitkräfte beseitigt worden sind. 

 

Augsburg, den 15.01.2024 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an 

 

Herrn 

Harald Diebold 

Leharstr. 10 

86368 Gersthofen 

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 15.01.2024 Az. Nr. 2-3291-2023-

BA-110 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Nutzungsänderung 

Wohnung zu Gewerbe mit Ausbau 

Dach zu Wohnraum" auf den 

Grundstücken Fl. Nr. 425 und 425/4 

der Gemarkung Gersthofen 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 

15.01.2024 versehenen 

Bauvorlagen wird erteilt. 

 

2. Die Baugenehmigung wird unter der 

aufschiebenden Bedingung erteilt, 

dass die Nutzung erst 

aufgenommen werden, wenn die 

Grundstücke mit den Flur-Nrn. 425 

und 425/4 der Gemarkung 

Gersthofen verschmolzen wurde. 

Diese Verschmelzung ist 

gegenüber dem Landratsamt 

Augsburg zu dokumentieren. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 15.01.2024 

_________________________________________ 

 

33. Sitzung des Bauausschusses 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Montag, den 29.01.2024 um 9:30 Uhr 

im Landratsamt Augsburg, Großer 

Sitzungssaal B 1.84 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1 Haushaltsplanentwurf des 

Landkreises Augsburg 

für das Haushaltsjahr 2024 

  

2 Verschiedenes, Wünsche und 

Anfragen 

  

Augsburg, den 16.01.2024 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an 

 

Frau 

Valeria Jeloucan 

Josef-Felder-Str. 40 

86199 Augsburg 
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Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 05.01.2024 Az. Nr. 1-1491-2023-

BA-110 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Zweifamilienhaus mit 

vier Stellplätzen" auf dem 

Grundstück Fl. Nr. 181/18 der 

Gemarkung Rommelsried 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 

05.01.2024 versehenen 

Bauvorlagen wird erteilt. 

 

2. Von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 7 "Nord Ost" 

in Rommelsried der Gemeinde 

Kutzenhausen werden folgende 

Befreiungen erteilt:  

2.1. ¬Die Grundflächenzahl II darf, 

wie beantragt, mit 0,46, 

entgegen der Festsetzung 

max. 0,45, ausgeführt 

werden. 

2.2. Die Traufhöhe des 

Wohnhauses darf, wie in den 

genehmigten Plänen 

dargestellt, mit einer Höhe 

von 3,92 m, entgegen der 

Festsetzung max. 3,20 m, 

ausgeführt werden. 

2.3. Die Firsthöhe des 

Wohnhauses darf, wie in den 

genehmigten Plänen 

dargestellt, mit einer Höhe 

von 9,085 m, entgegen der 

Festsetzung max. 8,70 m, 

ausgeführt werden. 

2.4. Die beantragten 

Geländeveränderungen 

dürfen, wie in den 

genehmigten Plänen 

dargestellt, entgegen der 

Festsetzung künstliche 

Veränderungen sind nicht 

zulässig, innerhalb der 

Stützmauern und im Bereich 

der Terrasse ausgeführt 

werden. 

2.5. ¬Die geplanten Einfriedungen 

(Mauern) dürfen, wie in den 

genehmigten Plänen 

dargestellt, entgegen der 

Festsetzung keine Mauern 

als Einfriedung zulässig, 

errichtet werden. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 16.01.2024 

_________________________________________ 

 

Vollzug des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes 

(BaySchFG) sowie der 

Gemeindeordnung (GO); 

Öffentlich-rechtlicher 

Schulvertrag zur Beschulung der 

Grundschüler des Marktes 

Diedorf und Organisation der 

Schülerbeförderung der 

Grundschulen in Diedorf (mit 

Anhausen), Gessertshausen und 

Kutzenhausen 

 

Die Schulverbandsversammlung des 

Schulverbandes Diedorf hat mit 

Beschluss vom 12.12.2023, der Markt 

Diedorf hat mit Beschluss vom 

19.10.2023, die Gemeinde 

Gessertshausen hat mit Beschluss vom 

27.11.2023 und die Gemeinde 

Kutzenhausen hat mit Beschluss vom 

11.10.2023 

 

einen öffentlich-rechtlichen 

Schulvertrag zur Beschulung der 

Grundschüler des Marktes Diedorf und 

Organisation der Schülerbeförderung 

der Grundschulen in Diedorf (mit 

Anhausen), Gessertshausen und 

Kutzenhausen 

 

geschlossen. 

 

Aufgrund der Herauslösung der 

Jahrgangsstufen 1 bis 4 aus der 

ehemaligen Volksschule Diedorf mit 

Rechtsverordnung der Regierung von 

Schwaben vom 26.08.2010 (RABl Schw. 

2010 S. 201) ist der Abschluss eines 

öffentlich-rechtlichen Schulvertrages für 

die seitdem bestehende Grundschule 

Diedorf vorzunehmen. 

 

Zusätzlich wird durch den Schulvertrag 

vereinbart, dass die Schülerbeförderung 

für die gemeindlichen Grundschulen 

Diedorf (mit Anhausen), Gessertshausen 
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und Kutzenhausen durch den 

Schulverband Diedorf organisiert wird. 

 

Der Schulverband Diedorf übernimmt 

den Schulaufwand für die Grundschule 

Diedorf. Außerdem übernimmt der 

Schulverband Diedorf die Organisation 

der Schülerbeförderung für die 

Grundschulen in Diedorf (mit Anhausen), 

Gessertshausen und Kutzenhausen. Im 

Gegenzug beteiligt sich der Markt Diedorf 

angemessen an den finanziellen Lasten 

der Grundschule. Die 

Schülerbeförderungskosten werden 

entsprechend einer Umlage 

(Schulbusumlage) auf den Markt Diedorf 

und die Gemeinden Gessertshausen und 

Kutzenhausen umgelegt. 

 

Das Landratsamt Augsburg hat als 

Rechtsaufsichtsbehörde des 

Schulverbandes Diedorf (Art. 9 Abs. 1 

Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 52 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 KommZG), des Marktes 

Diedorf und der Gemeinden 

Gessertshausen und Kutzenhausen (Art. 

110 Satz 1 GO) dem Abschluss des 

öffentlich-rechtlichen Schulvertrages 

zugestimmt. 

 

Der unterzeichnete öffentlich-rechtliche 

Schulvertrag wird nach Art. 21 Abs. 1 

Satz 1 KommZG analog nachfolgend 

bekannt gemacht. 

 

Siehe Anlage 1. 

 

Augsburg, den 16.01.2024 

_________________________________________ 

 

Vollzug des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG); 

Zweckvereinbarung zur 

Übertragung von 

Verwaltungsaufgaben zwischen 

dem Markt Diedorf und dem 

Schulverband Diedorf 

 

Die Verbandsversammlung des 

Schulverbandes Diedorf hat mit 

Beschluss vom 12.12.2023 und der 

Marktgemeinderat des Marktes Diedorf 

hat mit Beschluss vom 19.10.2023 

 

eine Zweckvereinbarung zur 

Übertragung von Verwaltungsaufgaben 

 

beschlossen. 

 

Die Zweckvereinbarung wurde mit 

Schreiben des Landratsamtes Augsburg 

vom 18.12.2023 (Az. 31-050/02-2) 

genehmigt. 

 

Das Landratsamt Augsburg macht als 

Aufsichtsbehörde des Schulverbandes 

Diedorf (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. 

V. m. Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

KommZG) und des Marktes Diedorf (Art. 

110 Satz 1 GO) die Zweckvereinbarung 

gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG 

nachfolgend amtlich bekannt.  

 

Siehe Anlage 2. 

 

Augsburg, den 16.01.2024 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des 

Schulverbandes Westendorf; 

Landkreis Augsburg, für das 

Haushaltsjahr 2024 

 

I. Siehe Anlage 3. 

 

II. Das Landratsamt Augsburg 

hat als Rechtsaufsichtsbehörde die 

Haushaltssatzung mit Schreiben vom 

21.12.2023 genehmigt bzw. gewürdigt. 

 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der 

Bekanntmachung an bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft 

Nordendorf, Schäfflerstr. 6, 86695 

Nordendorf innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden für jedermann zur 

Einsichtnahme auf. 

 

Augsburg, den 16.01.2024 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG 

Schießgrabenstr. 10 

86150 Augsburg  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 18.01.2024 Az. Nr. 3-3266-2023-

WA-230 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

  

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Leuchtkasten Logo 

VR-Bank 330 x 70 cm, 

Leuchtkasten mit "VR" mit 

Montage an Fassade, 

Dreieckiger Leuchtkasten am 

Vordach mit EC Geldautomat" 

auf dem Grundstück Fl. Nr. 

285/9 der Gemarkung 

Bobingen entsprechend den 

mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 

18.01.2024 versehenen 

Bauvorlagen wird erteilt. 

 

2. Die sanierungsrechtliche 

Genehmigung für das in Nr. 1 

dieses Bescheides 

genehmigte Bauvorhaben wird 

erteilt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 
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aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 18.01.2024 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 
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Haushaltssatzung

des Schulverbandes Westendorf
(Landkreis Augsburg)

für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund des Art. 9 Abs. I Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
(BaySchFG) und Art. 40 Abs. I des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 if. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schul-
verband Westendorf folgende Haushaltssatzung:

LI
Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt.

ErschIieIt im
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 353.000,00 �

und im
Vermogenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 90.000,00 �
ab.

Kreditaufnahmen fur nvestitionen und Investitionsforderungsma1nahmen sind nicht
vorgesehen.

§3

Verpflichtungsermachtigungen 1m Vermogenshaushalt werden n icht festgesetzt.

§4

Schulverbandsumlage

(I) Verwaltungsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird fur das Haushalts-
jahr 2024 auf 264.600,00 � festgesetzt und nach der Zahi der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Fur die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die ma1gebende
Schulerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 98 SchUler festge-
setzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschuler auf 2.700,00 � festgesetzt.
(2) InvestitionsumIage

Oettl, Jennifer
Schreibmaschine
Anlage 3



- entfällt -

§5

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 35.000,00 � festgesetzt.

§6

Falligkeit der Schulverbandsumlage

(1) Der Gesamtbetrag der Schulverbandsumlage (Verwaltungs- und I nvestitions-
umlage) ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 25. Januar, 25. April, 25.
Juli und 25. Oktober des Haushaltsjahres zur Zahiung failig.

(2) Die Verwaltungsumlage wird 1m folgenden Jahr in Höhe der 1m abgelaufenen Jahr
festgesetzten Vierteijahresbetrage ais Abschlag erhoben, wenn die Haushalts-
satzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekanntgemacht wurde.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Nordendorf, den

\

Schulverband Westendorf

4
Steffen Richter

Sch ulverbandsvorsitzender




